
  

 

 

 

 

Einladung Trainerschulung  

12. August 2023: Grundschulung Gardetanz (GSG)  

13. August 2022: Grundschulung Gardetanz (GSS) 
  

Ort: wird noch bekannt gegeben 
theoretischer Unterricht: 9.00 Uhr  
Mittagspause: Verpflegung (1 Essen, 1 Getränk incl.) 

Praktischer Unterricht 18.00 Uhr 
Kosten: 65,- € pro Teilnehmer/innen und  
                                               Schulungstag 
die grüne BDK-Broschüre „Karnevalistischer Tanzsport“ ist 
Pflichtlektüre und wird mit der Anmeldung automatisch mitbestellt.  
Die Kosten von 7,00 € sind in den Teilnehmergebühren enthalten. 
 

 

Wichtige Hinweise: 
 

 Mitgliedschaft im BDK e.V.  

 teilnahmeberechtigt sind alle Aktive oder werdende Trainer*innen 
(16. Lebensjahr im Jahr der Schulung, vollendet) 

 Zur Ausstellung des Trainerausweises ist zusätzlich die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-
Kurs vorgeschrieben 

 Für die Verpflegung, Sportbekleidung/Iso-Matte, Schreibutensilien sorgt jeder 
Teilnehmer*in/Verein selbst 

 Die Reihenfolge der Anmeldung und Überweisung der vollständigen Gebühr entscheidet 
über die Teilnahme. Je Verein können 2 Teilnehmer/innen je Kurs teilnehmen. Weitere 
Teilnehmer/innen können nur zugelassen werden, wenn nach dem Anmeldeschluss noch 
freie Plätze vorhanden sind 

 Wir weisen darauf hin, dass die Anmeldung zur Trainerschulung ausschließlich durch 
den Verein, über das BDK Mitgliederportal in der Abteilung Tanzsport/Schulungen 
erfolgt. https://mitgliederportal.karnevaldeutschland.de/konto/login.php 

Dazu muss der Verein seine Schulungsteilnehmer mit folgenden Daten anlegen:  
Name, Vorname, Anschrift, PLZ, Wohnort, Geburtsdatum, Angaben zu LSM und 
Voraussetzungen, Telefonnummer, E-Mailanschrift. Gleichzeitig muss ein Passfoto mit 
hochgeladen werden. 

 Die Überweisung der Teilnehmergebühr erfolgt zeitgleich mit der Bestätigung der 
Anmeldung, auf das untenstehende Konto: 

Kreissparkasse Köln RSE Karnevals Jugend  

IBAN: DE44370502990055503700 

BIC: COKSDE33XXX 

 Verwendungszweck:  
Vereinsname, Lehrgang (GSG und/ oder GSS) 

Vor- und Nachname der Teilnehmer/innen 

Bitte beachten, dass für die Zuordnung des Zahlungseinganges zwingend der korrekte  

 Verwendungszweck angegeben sein muss.



  

 

 

 

 
 

 Eine Bestätigungsmail folgt.  
Kurz vor der Schulung werden die Teilnehmenden per E-Mail über die relevanten 
Schulungsdaten informiert. Kontrolliert bitte auch euren Spam-Ordner, ob unsere E-Mail 
eventuell dort landet, da wir eine Sammelmail versenden.  

 Mitzubringen sind bei allen Schulungen: 

 Gelber BDK-Ausweis falls vorhanden, wird durch einen digitalen Ausweis ersetzt 

  Zur Schulung ist der Nachweis über den Erste-Hilfe-Kurs vorzulegen. 
 

 Die Ausstellung des Ausweises erfolgt durch den BDK nach Beendigung des 
Schulungsblockes, der Versand erfolgt frühestens im Dezember 2023. 
 

 Jeder Teilnehmende erhält eine Teilnahmebescheinigung. Diese gilt gleichzeitig als 
Quittung für die bezahlte Teilnahmegebühr. 
 

 Hinweis: Die Grundschulung ist Bestandteil der C-Lizenz-Ausbildung und darf daher 
nicht älter als ein Jahr sein. 

 Die Teilnahme an allen Schulungen erfolgt auf eigenes Risiko. Der Verband, die 
örtlichen Ausrichter und die Referenten übernehmen keinerlei Haftung für Personen- und 
Sachschäden bzw. Verluste. Die aktive Teilnahme an der gesamten Schulung wird 
vorausgesetzt (keine Zuschauer, keine privaten Videoaufnahmen) 

 Die Teilnehmer stimmen mit der Anmeldung zu, dass ihre Angaben und Daten zur 
Bearbeitung dieser Anmeldung elektronisch erhoben und gespeichert werden. Die 
Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an  
rse-karnevalsjugendschulungen@gmx.de widerrufen werden 

 Die Teilnehmer/innen erklären sich mit der Anmeldung zur Trainerschulung bereit, dass 
Fotos und Filmaufnahmen für karnevalistischen Publikationen verwendet werden dürfen. 

 

Bei zu geringer Teilnehmerzahl, höherer Gewalt oder Ausfall des BDK-Schulungsteams behält 
sich der Ausrichter die Absage der Schulung vor. Eine Information erfolgt zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt. In diesem Fall erfolgt eine Rückerstattung des eingezahlten Kursgebühren. Ein 
Anspruch auf Schadensersatz entsteht durch die Seminarabsage nicht. 

 
Eine Abmeldung bzw. Tausch der Teilnehmer*in(nen) ist über das Meldeportal möglich. Bei 
einer Abmeldung von weniger als 7 Tagen vor Schulungsbeginn wird die Gebühr nicht 
zurückerstattet. Bei Absagen nach Meldeschluss ist eine Rückerstattung der Schulungsgebühren 
nicht möglich. Sie haben aber die Möglichkeit eine geeignete Person als Ersatz zu melden. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 

Birgit Schulte 

RSE Karnevals Jugend 

 
Die RSE Karnevals-Jugend steht für Fragen gerne zur Verfügung unter  
Tel. 0177/4035383 oder rse-karnevalsjugendschulungen@gmx.de oder 
 rse-karnevalsjugend@gmx.de 


